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Eine andere Möglichkeit wäre eine mündliche Überprüfung, wenn der Schüler in der Schule ist.
Damit hätte man die Ersatzleistung abgenommen und ist rechtlich auf jeden Fall auf der
sicheren Seite. Hat er keine Ahnung vom Thema erhält er eine 5 oder 6. Hat er Ahnung,
bekommt er die bessere Note.
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